
I. Vorlage an:

Tagesordnungspunkt:

Annahme von Spenden

Anlagen:

Die Anlage ist aus datenschutzrechtlichen Gründen nichtöffentlich, da personenbezogene Daten
enthalten sind.

II. Beschlussantrag:

Die in der Anlage aufgeführten 38 Spenden mit Einzelspenden zwischen 10 Euro und 25.959,90
Euro mit einer Gesamthöhe von 62.380,50 Euro werden angenommen.
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III. Sachdarstellung und Begründung:

Aufgrund § 78 Abs. 4 GemO in Verbindung mit § 11 Abs. 3 I Hauptsatzung entscheiden die
beschließenden Ausschüsse innerhalb ihrer Geschäftskreise über die Annahme und Vermittlung
von Spenden, Schenkungen und ähnliche Zuwendungen.

Simone Maiwald
Bürgermeisterin


